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BENUTZUNGSORDNUNG 

GROBI  
(Schulbibliothek Grossmatt, Hergiswil) 

vom 1. Juli 2024 

gültig ab Schuljahr 2024/25 

1. Alle in Hergiswil wohnhaften Personen sind in der Bibliothek willkommen und können sich 

unentgeltlich als Benutzer einschreiben lassen. 

2. Die Ausleihe ist für alle eingeschriebenen Benutzer kostenlos. 

3. Die Öffnungszeiten der GROBI sind: 

 Montag und Donnerstag 15.00 bis 17.45 Uhr 

 Einmal im Monat öffnet die GROBI am Samstag vom 9.00 bis 11.30 Uhr. 

 Während der Schulferien ist die GROBI mit Ausnahme der Samstag-

öffnungen geschlossen. 

4. Pro Benutzer dürfen bis zu zehn [10] Medien [Bücher, Zeitschriften] ausgeliehen werden. DVDs und 

TONIEs dürfen gleichzeitig drei [3] pro Benutzer ausgeliehen werden. Über Ausnahmen entscheiden 

die Mitarbeitenden der Schulbibliothek. 

5. Die Ausleihfrist beträgt: 

 Bücher 4 Wochen 

 Zeitschriften 4 Wochen 

 DVDs 4 Wochen 

 Tonies 4 Wochen 

Über die Ferienzeit verlängert sich die Ausleihzeit entsprechend. 

6. Wer Medien länger behalten möchte, kann diese online (https://www.winmedio.net/Grobi/) vor Ablauf 

der Ausleihfrist verlängern oder dem Bibliothekspersonal melden. [maximal zwei Verlängerungen à 
vier Wochen möglich] 
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7. Nach Ablauf der Ausleihfrist werden Kontoauszüge / Mahnungen verschickt bzw. via Klassen-

lehrperson verteilt. Der Benutzer hat eine etwaige Mahngebühr zu entrichten: 

 Kontoauszug:  keine Gebühr 

 1. Mahnung: Fr. 2.—  
 2. Mahnung: Fr. 4.—  

jeweils pro Mahnung, nicht pro Medium 

Nach der 2. Mahnung werden dem Benutzer die Medien in Rechnung gestellt. 

8. Nicht verfügbare Medien können reserviert werden. 

9. Die Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für mutwillig beschädigte oder verloren gegangene 

Medien wird dem verantwortlichen Benutzer Rechnung gestellt. 

10. Die Benutzer werden gebeten, keine Medien selber zu reparieren. 

11. Die öffentliche PC-Station ist während der Öffnungszeiten frei zugänglich für 

 Suche im OPAC [Bibliotheks-Katalog] 

 Benutzung Lernsoftware der Schule Hergiswil 

 Antolin 

 Internet-Recherchen [keine Spiele] 

12. Klassenbesuche sind ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten möglich und sehr willkommen. 

Anmeldungen für die Klassenbesuche können durch Lehrpersonen vorgenommen werden. 

13. Diese Benutzungsordnung tritt auf das Schuljahr 2024/25 in Kraft und ersetzt alle früheren Ausgaben. 

 

Gemeinde Hergiswil 

Schulkommission 

 

Christa Blättler Martin Niederberger 

Gemeindevizepräsidentin Leiter Schulverwaltung 
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